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1. Rechtliche Grundlagen  
 
Grundlage für die Bebauungsplanaufstellung bilden  

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017 (BGBl. I S. 3634); 

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO), Verordnung über die bauliche Nutzung von 
Grundstücken, in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 
3786); 

- die Planzeichenverordnung (PlanzV), Verordnung über die Ausarbeitung von Bauleit-
plänen und die Darstellung des Planinhalts in der Fassung vom 18.12.1990; zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

sowie weitere Fachgesetze und Verordnungen. 
Für die Ausarbeitung der Planung wurde eine amtliche Plangrundlage im Maßstab 1:1000 
erstellt, welche den aktuellen Bestand von Topografie und Liegenschaften zu Grunde legt. 
 
2. Ziel und Zweck der Planung  
 
Anlass der Bebauungsplanaufstellung war zunächst die zum Zeitpunkt des Aufstellungsbe-
schlusses zu erwartende Nutzungsaufgabe des früheren Berufsschulgeländes und des Sport-
platzes unter der Zielstellung der Nachnutzung des Geländes für den Wohnungsbau, insbe-
sondere für Einfamilienhausbebauung. 
Die Bebauungsplanaufstellung wurde bis in die Vorentwurfsphase in mehreren Varianten be-
arbeitet, dann aber unterbrochen aufgrund der  Entscheidung zur Nachnutzung der Berufs-
schulgebäude für das neue Editha-Gymnasium.  Damit verblieben praktisch keine Flächen für 
eine zukünftige Wohnbebauung. Das Bebauungsplanverfahren wurde deshalb unter Berück-
sichtigung des Beschluss des Stadtrates zum Ersatzneubau der Hermann-Gieseler-Halle auf 
den ehemaligen Sportplatzflächen der Berufsschulen südlich des Lorenzwegs mit neuer Ziel-
stellung fortgeführt. Dazu fasste der Stadtrat am 18.08.2016 den Beschluss zur Erweiterung 
des Geltungsbereichs nach Süden sowie zur Fortführung der Planung mit einer Entwicklung 
des Geländes zu Gemeinbedarfszwecken. Im Osten wurde der Geltungsbereich verkleinert 
um die planfestgestellte Fläche für den Straßenbahnneubau. 

 
3. Erforderlichkeit der Planaufstellung 
 
Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der 
Gemeinde nach Maßgabe des Baugesetzbuches vorzubereiten und zu leiten (§ 1 Abs. 1 
BauGB). Der Bebauungsplan als verbindlicher Bauleitplan enthält die rechtsverbindlichen 
Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung (§ 8 Abs. 1 Satz 1 BauGB). 
Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der All-
gemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, 
eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 
und zu entwickeln. (§ 1 Abs. 5 BauGB). 
Bauleitpläne sollen aufgestellt werden, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwick-
lung und Ordnung erforderlich ist. 
Das Plangebiet stellt sich dar als zu großen Teilen baulich genutztes Grundstück, wobei die 
Bebauungsdichte insgesamt relativ gering ist. Prägend ist außerdem die Freifläche des ehe-
maligen Sportplatzes mit umgebendem Gehölzbestand. 
Das Planungserfordernis resultiert aus der beabsichtigten Nachnutzung des Schulgrundstü-
ckes sowie des nicht mehr benötigten Sportplatzes. Für die sinnvolle und mit dem Umfeld ver-
trägliche Neuordnung ist eine Bebauungsplanaufstellung erforderlich. 
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4. Übergeordnete Planungen 
 
Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln (§ 8 Abs. 2 BauGB). Das 
Bauleitplanverfahren ist zweistufig, gemäß Baugesetzbuch sollen Gemeinden den Flächen-
nutzungsplan als übergeordneten Bauleitplan aufstellen und Bebauungspläne daraus ableiten. 
Der Flächennutzungsplan ist nicht „parzellenscharf“, sondern es werden im größeren Bearbei-
tungsmaßstab Flächen ausgewiesen. 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Magdeburg ist das Plangebiet ganz 
überwiegend als Gemeinbedarfsfläche mit den Zweckbestimmungen Schule, Sport und sozia-
len Einrichtungen dienenden Nutzungen sowie teilweise als gewerbliche Baufläche ausgewie-
sen. Die Planung kann somit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden.  
Mit Stellungnahme der obersten Landesentwicklungsbehörde vom 15.03.2018 und 13.09.2018 
wurde festgestellt, dass die Planung nicht raumbedeutsam ist und eine landesplanerische Ab-
stimmung nicht erfolgen muss. 
 
 
5. Aufstellungsverfahren 
 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat mit Beschluss Nr. 128-005(V)09 am 
08.10.09 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 206-2 „Lorenzweg/Steinkuhle“ eingeleitet. 
Dieser Beschluss wurde am 30.10.09 im Amtsblatt Nr. 42 bekannt gemacht. 
Die Planaufstellung ist ein mehrstufiger Prozess nach Maßgabe des Baugesetzbuches unter 
Beteiligung der Öffentlichkeit, und verschiedener anderer Planungsträger und Behörden.  
Der Bebauungsplan dient der Wiedernutzbarmachung eines vormals bereits bebauten Grund-
stückes, liegt im Innenbereich und gestattet damit die Anwendung des beschleunigten Verfah-
rens nach § 13a BauGB. Damit ist keine Umweltprüfung erforderlich. Aufgrund der Größe des 
Plangebietes wurde die Grenze zur Notwendigkeit einer Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 
13a Abs. 1 Satz 2 BauGB geprüft. Die Flächenermittlung unter Punkt 1.6 der Begründung 
zeigt, dass der Schwellenwert für die Vorprüfung überschritten wird. Eine Vorprüfung wurde 
deshalb durchgeführt und ist Anlage zur Begründung. 
Die Bebauungsplanaufstellung wurde bis in die Vorentwurfsphase in mehreren Varianten be-
arbeitet, dann aber unterbrochen aufgrund der  Entscheidung zur Nachnutzung der Berufs-
schulgebäude für das neue Editha-Gymnasium.  Damit verblieben praktisch keine Flächen für 
eine zukünftige Wohnbebauung gemäß Zielstellung des Aufstellungsbeschlusses zum B-Plan. 
Das Bebauungsplanverfahren wurde deshalb unter Berücksichtigung des Beschluss des 
Stadtrates zum Ersatzneubau der Hermann-Gieseler-Halle auf den ehemaligen Sportplatzflä-
chen der Berufsschulen südlich des Lorenzwegs mit neuer Zielstellung fortgeführt. Dazu fass-
te der Stadtrat am 18.08.2016 den Beschluss zur Erweiterung des Geltungsbereichs nach 
Süden sowie zur Fortführung der Planung mit einer Entwicklung des Geländes zu Gemeinbe-
darfszwecken. Im Osten wurde der Geltungsbereich verkleinert um die planfestgestellte Flä-
che für den Straßenbahnneubau (Beschluss-Nr. 972-030(VI)16). 

Nach dem Verfahren gem. § 13a BauGB ist keine frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange erforderlich. Gleichfalls nicht erforderlich nach diesem 
Verfahren ist die Bilanzierung und der Ausgleich von Eingriffen gem. § 1a BauGB. 
Eine freiwillige frühzeitige Behördenbeteiligung wurde durchgeführt zum Vorentwurf vom 
15.03.2018 bis zum 20.04.2018. Die Ergebnisse wurden ausgewertet und in den Entwurf zum 
Bebauungsplan eingearbeitet. 
Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist ebenfalls gem. Baugesetzbuch nicht erforder-
lich, eine Bürgerversammlung zur frühzeitigen Information der Öffentlichkeit wurde jedoch aus 
Gründen der Transparenz und der Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung durchgeführt am 
13.03.2018. Die hier eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft und mit einer Zwischen-
abwägung dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. 

Nach Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen und Erarbeitung des Entwurfs wurde 
dieser vom Stadtrat am 16.08.2018 beschlossen und vom 07.09. bis 08.10.2018 öffentlich 
ausgelegt. Mit gleichem Datum beschloss der Stadtrat die Ergebnisse der Zwischenabwä-
gung. Parallel zur öffentlichen Auslegung wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
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cher Belange beteiligt. Im Ergebnis kam es zu geringfügigen Änderungen und Ergänzungen 
der Planung. Ein zweiter Entwurf wurde erstellt, hierzu jedoch kein Stadtratsbeschluss für er-
forderlich erachtet, sondern eine Direktbeteiligung des geringen Betroffenenkreises durchge-
führt vom 27.11.2018 bis zum 14.12.2019. Da im Rahmen dieser Beteiligung keine wesentli-
chen Stellungnahmen eingingen, kann das Verfahren mit den Beschlüssen zur Abwägung und 
Satzung beendet werden. 

 

Prüfung des Schwellenwertes gemäß § 13a Abs. 1 BauGB  
 
Baugebiet Fläche in m² Zulässige GRZ Fläche nach § 19 (2) 

BauNVO 
Gemeinbedarfsfläche 
Verwaltung 

25.110 0,3 7.533 

Gemeinbedarfsfläche 
Schule 

25.810 0,3 7.743 

Gemeinbedarfsfläche 
Sport Bestand 

4.500 0,8 3.600 

Gemeinbedarfsfläche 
Sport Planung 

16.130 0,3 4.839 

Eingeschränktes Gew-
erbegebiet 

7.280 0,4 2.184 
 

 
Summe 

78.830 
 

 25.899 
 

 
Der Schwellenwert gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB von 20.000 m² ist somit überschritten, 
eine Vorprüfung des Einzelfalls wurde durchgeführt. 
 
6. Städtebauliche Rahmenbedingungen, Bestand 
 
Das Plangebiet liegt nordwestlich der Altstadt Magdeburgs und umfasst den südöstlichsten 
Teil des Stadtteils Nordwest. Damit liegt das Plangebiet an der Peripherie des Stadtteils. Es 
umfasst die westliche Hälfte des statistischen Bezirks „Lorenzweg/Steinkuhle“ und den öst-
lichsten Teil des statistischen Bezirks „Steinkuhle“. Der Lorenzweg befindet sich bereits im 
statistischen Bezirk „Schäferbrunnen“. 

6.1 Lage und räumlicher Geltungsbereich 
Das Plangebiet liegt nordwestlich der Altstadt in der Flur 270 und wird umgrenzt: 
 

− im Norden: von der Nordseite des Lorenzweges (Nordgrenze Flurstück 110/2 der 
Flur 270); 

− im Osten: von der Westgrenze des Geltungsbereichs der Planfeststellung zur 2. 
Nord-Süd-Verbindung der Straßenbahn, 4. BA;  

− im Süden: von der Nordgrenze des Geltungsbereichs der Planfeststellung zur 2. 
Nord-Süd-Verbindung der Straßenbahn, 4. BA, weiter zur Westgrenze der Flurstü-
cke 2774/192 und 2787/192 sowie deren Verlängerung auf die Südgrenze des 
Flurstücks 161/3, weiter von der Südgrenze der Flurstücke 161/3 und 196/2, 196/3, 
196/4, 196/5, alle Flur 270);  

− im Westen: von der Westgrenze der Flurstücke 155/3, 155/2, 2831/155, verlängert 
bis zu Nordgrenze des Lorenzweges. 

 
Das Plangebiet gehört zum Stadtteil Nordwest.  
Südwestlich grenzt der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 205-2 „Steinkuhle Süd“ an. Die-
ser setzt Gewerbegebiete, Wohngebiete und Gemeinbedarfsflächen fest. 
Östlich grenzt der einfache Bebauungsplan Nr. 206-3 „An der Steinkuhle Ost“ an. Dieser regelt 
ausschließlich die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben.   
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6.2 Städtebauliche Struktur und vorhandene Nutzung 
Das Plangebiet ist gekennzeichnet durch das Schulgelände Lorenzweg, das Verwaltungsge-
bäude, genutzt durch das Baudezernat und zwei Turnhallen. Südlich prägen der Garagenhof 
und die Reste der Kleingartenanlage den Bereich, östlich wirkt der aufgelassene Sportplatz als 
Brachfläche. Außerdem besteht im westlichen Bereich eine Gasdruckregelstation der Städti-
schen Werke Magdeburg GmbH. Die Bebauungsdichte ist insgesamt aber eher gering. 
Das Plangebiet liegt teilweise im Einflussbereich der Emissionen des Magdeburger Ringes 
und der Albert-Vater-Straße. Es ist verkehrlich gut erschlossen.  
Im Norden grenzen Wohnbebauung, Kleingärten, ein Berufsschulgelände und Lagerflächen 
an. Im Osten besteht ein mehrgeschossiges Bürogebäude,  nachfolgend verläuft der Magde-
burger Ring als Hauptverkehrsstraße. Im Süden befinden sich eine Tankstelle und Kleingär-
ten, südlich der dort verlaufenden Albert-Vater-Straße liegt die Wohnsiedlung „Westernplan“. 
Im Westen grenzen ebenfalls Kleingärten und ein Wohngrundstück an, südwestlich besteht 
gewerbliche Nutzung. 

6.3 Verkehr 
Das Plangebiet ist äußerlich gut erschlossen. Im Norden verläuft der gut ausgebaute Lorenz-
weg, im Südosten grenzt die Straße An der Steinkuhle an das Plangebiet an. Ein öffentlicher 
Fuß- und Radweg verläuft westlich des Schul- und Verwaltungsgeländes in Nord-Süd-
Richtung durch das Plangebiet. 
Über die Straße An der Steinkuhle erfolgt nach Norden und Süden die Anbindung an das 
Hauptstraßennetz. 
Entlang des östlichen Randes des Plangebietes verläuft die geplante 2. Nord-Süd-Verbindung 
der Straßenbahn (Planfeststellung liegt vor, Grenze wurde nachrichtlich übernommen). 
Mit dem öffentlichen Personennahverkehr ist das Plangebiet aktuell durch die Buslinie 73 auf 
der Albert-Vater-Straße erschlossen, planerisch ist der Anschluss an die Straßenbahn unmit-
telbar östlich angrenzend zu erwarten. 

6.4 Stadttechnische Ver- und Entsorgung, vorhandene Infrastruktur 
Das Plangebiet ist durch Versorgungsleitungen im öffentlichen Straßenraum äußerlich er-
schlossen. Es verlaufen auch Versorgungsleitungen über die Gemeinbedarfsflächen insbe-
sondere im westlichen Bereich, wo auch die Gasdruckregelanlage als Fläche für Versor-
gungsanlagen festgesetzt wurde. Im Plan sind die wesentlichen Leitungen und Flächen für 
Versorgungsanlagen dargestellt. 
Gemäß Stellungnahme der Städtischen Werke sind folgende Rahmenbedingungen gegeben: 
 
Gasversorgung 
Im Planbereich befindet sich folgender Anlagenbestand der Gasversorgung: 

- Gasdruckregelanlage "Lorenzweg" - Freiluftanlage, umzäunt, im B-Planentwurf als 
Versorgungsfläche gekennzeichnet 

- Hochdruckgasleitung 107 DN 500 St, Baujahr 1969, im westlichen Bereich des B-
Planes vom Lorenzweg zur GDRA  

- Hochdruckgasleitung 108 DN 600 St, Baujahr 1972, im westlichen Bereich des B-
Plangebietes von der GDRA zur An der Steinkuhle  

- Weiterhin im nördlichen/ westlichen Nebenbereich der Straße An der Steinkuhle Mittel-
druckgasleitung DN 400 St, Baujahr 1974,  

- Hochdruckgasleitung 108g DN 150 St, Baujahr 1993 im westlichen Straßenbereich der 
Straße An der Steinkuhle  

- MD-Netzanschluss OD 63 PE Tankstelle, im Straßenbereich der Straße An der Stein-
kuhle  

- Niederdruckgasleitung OD 110 PE, Baujahr 2014 /1996 im südlichen Straßenbereich 
der Straße An der Steinkuhle. 

Die Leitungen und die Station sind versorgungswirksam und bei allen weiteren Planungen 
bezüglich der Bebauung und Bepflanzung zu beachten. Im Bereich des geforderten und ein-
getragenen Schutzstreifens (HD-L, 10 m; MD-L, 2 m) ist jegliche Überbauung untersagt. Dies 
gilt auch für die Anordnung von Bäumen und Sträuchern gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 125 
(bis 1 m Abstand ohne jeglichen Bewuchs, > 1 m bis 2,50 m mit Wurzelschutz, > 2,50 m ohne 
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Schutzmaßnahmen). Für eventuell notwendige Reparatur- oder Rekonstruktionsmaßnahmen 
muss die Zuwegung an jedem Abschnitt der Leitung gewährleistet sein, man muss mit techni-
schen Geräten wie Bagger, LKW oder Schweißgeräten den entsprechenden Leitungsabschnitt 
ggf. auf dem Schutzstreifen erreichen können. Bei geplanten Gelände-/Niveauveränderungen 
sind die SWM Magdeburg als zuständiger Leitungsbetreiber zwingend zu informieren. Sich 
außer Betrieb befindlicher Leitungsbestand kann bei Bedarf, in Abstimmung mit dem Bereich 
AN-AG, zurückgebaut werden. 
 

Wasserversorgung 
Folgender Leitungsbestand befindet sich im Bereich des B-Planes: 

- VW OD 225 PE, Baujahr 2001, im nördlichen Straßenbereich des Lorenzwegs 
- VW DN 300 GG, Baujahr 1930, im südlichen Straßennebenbereich der Straße An der 

Steinkuhle ( Bereich Einfahrt Tankstelle in östlicher Richtung) - 
- VW OD 160 PE, Baujahr 2014, im südlichen Straßennebenbereich der Straße An der 

Steinkuhle (Bereich Einfahrt Tankstelle in westlicher Richtung) 
- VW DN 40 St im Bereich des Gelände des Tiefbauamtes zur Versorgung der Gasre-

gelstation und der Gartenanlage „Petunia" 
Die vorhandene VW DN 300 GG in der Straße An der Steinkuhle wird im Rahmen der Fern-
wärmeerschließung der Beimssiedlung ausgewechselt. Eine Netzerweiterung für das Bebau-
ungsgebiet ist über eine innere Erschließung mit Einbindung in den vorhandenen Leitungsbe-
stand im Bereich Lorenzweg und der Straße An der Steinkuhle möglich. Ggf. können neu zu 
errichtende Gebäude über Hausanschlüsse mit Einbindung in den vorhandenen Leitungsbe-
stand versorgt werden. Der Systembetriebsdruck im Bereich des Bebauungsgebietes beträgt 
3,9 bar, dies entspricht einer Versorgungsdruckhöhe von 94 m NHN 1992. Die Festlegung des 
Feuerlöschbedarfs hat durch das Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Magde-
burg zu erfolgen. Die Löschwasserbereitstellung erfolgt über die bereits im Versorgungsnetz 
vorhandenen bzw. neu im Rahmen einer eventuellen Erschließung anzuordnenden Unter-
flurhydranten. 
 

Wärmeversorgung 
Die im Plangebiet befindlichen Gebäude der Landeshauptstadt Magdeburg sind über den vor-
handenen SWM-Leitungsbestand als auch teilweise über eigenen Leitungsbestand an das 
SWM-Fernwärmenetz angeschlossen. Auch in Zukunft sollen diese Gebäude umweltfreund-
lich mit Fernwärme versorgt werden. Im Zuge der geplanten Sanierungsmaßnahmen können 
strukturelle Maßnahmen und/ oder die Neuordnung von internen oder externen Trassenräu-
men erforderlich werden. 
Darüber hinaus planen die SWM die Neuverlegung von Fernwärmeleitungen, ausgehend von 
der Steinkuhle in Richtung Albert- Vater- Straße. Dies muss insbesondere bei der Grünflä-
chenplanung von vornherein Berücksichtigung finden. 

Das Plangebiet wird gegenwärtig über einen Fernwärmeanschluss (2 x DN 100/200 KMR) im 
Bereich Lorenzweg mit Wärme versorgt. Darüber hinaus ist im Straßenbereich "An der Stein-
kuhle" die Verlegung von Fernwärmeleitungen (2 x DN 300 / 400 KMR) vorgesehen (Fern-
wärmeerschließung für Stadtfeld-Ost und Beimssiedlung). Das geplante Gebäude „3-Felder-
Halle" (auf GB 4) soll zukünftig an die Fernwärmeversorgung angeschlossen werden. 
Zur Sicherstellung der Fernwärmeversorgung des Komplexes ist die Aufstellung einer Druck-
erhöhungsstation südöstlich der geplanten „3-Felder-Halle" (GB4) erforderlich. Eine entspre-
chende Fläche ist im B-Plan-Entwurf festgesetzt. 
 

Info-Anlagen 
Im öffentlichen Bereich vom Lorenzweg und der Straße An der Steinkuhle, verlaufen SWM-
Info-Anlagen, welche im Zuge der MVB-Maßnahme umverlegt bzw. geschützt werden müs-
sen. 
 

Elektroversorgung  
Seitens der Netze Magdeburg GmbH wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinbedarfsflä-
chen durch eine private Versorgungsanlage erschlossen sind. Seitens des Netzbetreibers der 
öffentlichen Versorgung erfolgt lediglich eine Heranführung in der Ebene Mittelspannung zur 
kundeneigenen Transformatorenstation. Die Erschließung der neuen Dreifeldsporthalle ist 
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über den Anschluss an diese Trafostation südlich der Schule bereits geplant. Diese Station 
wird als kundeneigene Station erneuert und versorgt zukünftig alle bestehenden und geplan-
ten Gemeinbedarfsflächen. 
 

Abwasserentsorgung (im Auftrag und im Namen der AGM mbH) 
Das Gebiet ist größtenteils im Mischwassersystem erschlossen. Der nördliche Bereich ist 
schmutzwasserseitig nicht erschlossen. Der dort vorhandene Regenwasserkanal dient aus-
schließlich der Straßenentwässerung des Lorenzweges. Das auf der Gemeinbedarfsfläche 
anfallende Schmutz- und Regenwasser wird derzeit über einen Mischwasseranschlusskanal 
DN 150 oder DN 200 dem Mischwasserkanal DN 400 GFK in der Straße „An der Steinkuhle" 
zugeführt.  
Diese historisch bedingte Situation wird seitens AGM sowohl technisch als auch rechtlich 
problematisch bewertet. Bei einer Sanierung/ Modernisierung der Gebäudesubstanz sowie bei 
Neubauten ist die geltende DIN 1986-100 umzusetzen. Diese regelt unter anderem, dass 
Schmutz- und Regenwasser bis zur Grundstücksgrenze getrennt gesammelt werden, wobei 
strategisch die regenwasserseitige Abkopplung abflusswirksamer Flächen oberster Grundsatz 
ist. Vor diesem Hintergrund sieht auch die Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt 
Magdeburg vor, dass anfallendes Niederschlagswasser grundsätzlich auf dem Grundstück zu 
bewirtschaften ist. 
Bei der entsprechenden Neugestaltung sollten folgende entwässerungstechnische Hinweise 
berücksichtigt werden: 
- Ableitung des Regenwassers und Versickerung in Grünstreifen 
- Nutzung von Pflaster mit hohem Fugenanteil (> 6%) 
- Einbau von wasserdurchlässigen Flächenbelägen (haufwerksporige Materialien) 
- Mulden-/Rigolensysteme 
- Reservierung von Versickerungs-/ Verdunstungsflächen bereits im B-Plan 
 

Telekommunikation 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom. Der Bestand 
und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien müssen weiterhin gewährleistet 
bleiben. Eine Veränderung der Lage der Anlagen darf nur mit Zustimmung der Deutschen Te-
lekom erfolgen. Im Bedarfsfall von Umverlegungen ist 12 Wochen vor der erforderlichen Um-
legung mit der Telekom Kontakt aufzunehmen. Dieser Zeitraum ist für die Bauvorbereitung 
(Materialbeschaffung, Vertragsgestaltung) zwingend erforderlich. 

6.5 Grünflächen / Vegetation / Klima 
Das Plangebiet hat gemäß aktueller Klimauntersuchung und Beschlussfassung des Stadtrates 
zu den stadtklimatischen Baubeschränkungsbereichen (DS0218/17,  Beschluss Stadtrat vom 
22.02.2018) eine wesentliche Funktion als Kaltluftentstehungsgebiet und als Kaltluftschneise. 
 
Auszug Karte Klimatische Flächenfunktion 
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Auszug Beiplan Stadtklimatische Baubeschränkungsbereiche: 
 

            

 
 
Eine Biotoptoptypenkartierung wurde durchgeführt. Ebenfalls durchgeführt wurde eine Baum-
bestandsaufmessung und Bewertung (Aufmessung erstmals 2010, Aktualisierung Januar 
2018). Die Biotoptypenkartierung und die Baumbestandserfassung sind Anlagen zur Begrün-
dung. 
Im Ergebnis dieser Bewertungen erfolgten Festsetzungen von Einzelgehölzen und Baumgrup-
pen. Bis auf einen Einzelbaum erfolgten keine Festsetzungen zum Baumerhalt im Bereich der 
geplanten Gemeinbedarfsfläche Sport 4, da hier bereits eine Entwurfsplanung vom Stadtrat 
bestätigt wurde, welche keinen weiteren Erhalt von Gehölzen ermöglicht.  
Private Grünflächen existieren als Reste einer Kleingartenanlage zwischen Albert-Vater-
Straße und Lorenzweg. Öffentliche Grünflächen bestehen östlich und nördlich der Tankstelle 
als Straßenbegleitgrün und am westlichen Plangebietsrand als Begleitgrün entlang des beste-
henden Fuß- und Radweges. Weitere zusammenhängende Grünflächen bestehen im Bereich 
der Gemeinbedarfsfläche Verwaltung und teilweise auch im Bereich der Gemeinbedarfsfläche 
Schule. 

6.6 Denkmalschutz, Archäologie, städtebauliche Satzungen 
Im Plangebiet bestehen keine Bau- und Kulturdenkmale. 
Das Vorhaben befindet sich im so genannten Altsiedelland, im Bereich einer aus den schriftli-
chen Überlieferung bekannte mittelalterlichen Dorfwüstung („Krodtdorf"). In der Umgebung 
kamen bei Bodeneingriffen zahlreiche Kulturdenkmale der Jungsteinzeit, des Mittelalters und 
der Neuzeit zutage. Es bestehen daher begründete Anhaltspunkte, dass bei Bodeneingriffen 
bislang unbekannte Bodendenkmale entdeckt werden. Denn zahlreiche Beobachtungen ha-
ben innerhalb der letzten Jahren gezeigt, dass uns aus Begehungen, Luftbildbefunden etc. 
nicht alle archäologischen Kulturdenkmale bekannt sind; vielmehr kommen diese oft erst bei 
Tiefbaumaßnahmen zum Vorschein. 
Aus diesem Grund, und vor allem um Verzögerungen und Baubehinderungen im Bauablauf 
durch derartige Funde und Befunde auszuschließen, muss aus facharchäologischer Sicht Bo-
deneingriffen ein repräsentatives Untersuchungsverfahren vorgeschaltet werden; vgl. § 14 (9) 
DenkSchG LSA. Die Dokumentation muss nach aktuellen wissenschaftlichen und technischen 
Methoden unter Berücksichtigung der entsprechenden Vorgaben des LDA durchgeführt wer-
den. Art, Dauer und Umfang der Dokumentation sind rechtzeitig im Vorfeld der Maßnahme mit 
dem LDA abzustimmen. 

Es bestehen keine sonstigen städtebaulichen Satzungen. 
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6.7  Boden, Baugrund, Altlasten 
Das Gelände fällt von Nordwest nach Südost und ist relativ eben. Die Geländehöhen liegen 
etwa zwischen 52 und 54,5 m NHN. 
Im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau der Dreifeldsporthalle liegt ein Baugrundgut-
achten des Baugrundbüros Heinemann, Klemm, Wackernagel vom 07.06.2016 vor (Geotech-
nischer Bericht Nr. 108/16). Daraus sind folgende Erkenntnisse bekannt: 
Im natürlichen Zustand ist am Standort Schwarzerde und Löß über pleistozänem Sand zu er-
warten. Durch die bisherige Nutzung ist der obere Bodenbereich gestört bzw. aufgefüllt. Die 
Schwarzerde und der Löß wirken als Grundwasserstauer bzw. Grundwasserhemmer. Die un-
terlagernden Sande (Schichten 4 und 5) bilden einen zusammenhängenden durchlässigen bis 
schwach durchlässigen Grundwasserleiter. Der ab ca. 9,5 m Tiefe zu erwartende Fels bildet 
einen Grundwasserstauer mit möglichen wasserführenden Kluftflächen. 
Bei den im Zusammenhang mit dem vorgenannten Gutachten erfolgten Baugrundbohrungen 
wurde das Grundwasser bei 49,8 m (ca. 3,9 m unter Gelände) angetroffen. In der ebenfalls im 
Rahmen des Gutachtens eingeholten Stellungnahme des Landesbetriebes für Hochwasser-
schutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt werden für den zu untersuchenden Standort 
folgende höchste Grundwasserstände eingeschätzt: 
- höchster Grundwasserstand (HGW): ≈ 50,5 m NHN 
- mittlerer höchster Grundwasserstand (MHGW): ≈ 50,1 m NHN 
Unabhängig vom geschlossenen Grundwasser kann sich in den Böden und Auffüllungen bis in 
Geländehöhe zeitweise Stauwasser ausbilden. In abflusslosen Senken können sich kurzzeitig 
offene Wasserflächen („Pfützen“) bilden. 
 
Es liegen keine Erkenntnisse über vorhandene Bodenbelastungen vor.  
Sollten bei Bodenuntersuchungen, chemischen Analysen u.a. Hinweise auf schädliche Bo-
denveränderungen oder Altlasten (Auftreten von Fremdstoffen, Auffälligkeiten durch Farbe 
und / oder Geruch) festgestellt werden, ist das Umweltamt vor Beginn weiterer Maßnahmen 
unverzüglich und unaufgefordert zu informieren. Treten diese Hinweise während der vorgese-
henen Erdarbeiten auf, sind diese Arbeiten sofort einzustellen und das Umweltamt ist eben-
falls zu informieren. 

In den Geländebereichen, die baulich genutzt waren und in denen öffentliche und private 
Grünflächen neu angelegt werden sollen, ist durch Bodenauftrag oder Bodenaustausch eine 
durchwurzelbare Bodenschicht i. S. v. § 2 Nr. 11 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung (BBodSchV) herzustellen. Bei der Herstellung der durchwurzelbaren Bodenschicht 
sind die Regelungen des § 12 BBodSchV zu beachten.  
In Abhängigkeit von der Folgenutzung ist die durchwurzelbare Bodenschicht in der nachfol-
gend angegebenen Regelmächtigkeit herzustellen; dabei ist das Setzungsverhalten des ver-
wendeten Materials zu berücksichtigen:  
 

Folgenutzung Vegetationsart Regelmächtigkeit (in cm) 
 
Landschaftsbau 

 
Rasen 

 
20 bis 50 

 
Landschaftsbau 

 
Stauden und Gehölze 

 
40 bis 100 

 
Zur Herstellung darf nur Bodenmaterial i. S. § 2 Nr. 1 BBodSchV aufgebracht werden, dessen 
Schadstoffgehalte die Vorsorgewerte nach Anhang 2 Nr. 4 BBodSchV einhalten.  
Für die Pflanzung von Bäumen können im Einzelfall größere Tiefen für eine Bodenaustausch 
bzw. eine Bodenauffüllung erforderlich werden. 

6.8 Immissionen  
Das Plangebiet liegt teilweise im Einwirkungsbereich der Verkehrsemissionen des Magdebur-
ger Ringes und der Albert-Vater-Straße. In den betreffenden Bereichen sind jedoch keine 
schutzbedürftigen Nutzungen geplant.  
Im Zuge des Ausbaus der 2. Nord-Süd-Verbindung, BA 4, ist östlich angrenzend die Errich-
tung von Gleis- und Bahnenergieversorgungsanlagen geplant. Im Nahbereich von Bahntras-
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sen von gleichstrombetriebenen Nahverkehrsmitteln, einschließlich der technischen Einrich-
tungen wie Oberleitung, Schiene und Energieversorgungskabel, können Beeinflussungen 
durch magnetische Gleichfelder auftreten. 

6.9 Eigentumsverhältnisse 
Die Grundstücke im Plangebiet befinden sich fast ausschließlich im Eigentum der Landes-
hauptstadt Magdeburg. Das Grundstück der Gasdruckregelstation am westlichen Plangebiets-
rand befindet sich im Eigentum der Städtischen Werke Magdeburg. 
 
 
 
7. Städtebauliche Ziele und Festsetzungen des Bebauungsplanes 

7.1 Art der baulichen Nutzung  
 
7.1.1 Eingeschränktes Gewerbegebiet GEe 
Die Festsetzung des eingeschränkten Gewerbegebietes erfolgt in Umsetzung der Ausweisun-
gen des Flächennutzungsplanes. Auch wenn der Garagenhof einen sinnvollen Beitrag zur 
Sicherung des Stellplatzbedarfs der südlich gelegenen Wohnsiedlung leistet, ist städtebaulich 
eine andere, hochwertigere Bebauung und Nutzung sinnvoll. Der Knotenpunkt B1/B189 stellt 
einen der meistbefahrenen Knotenpunkte innerhalb der Landeshauptstadt Magdeburg dar. Mit 
der geplanten Straßenbahntrasse und unmittelbar südlich geplanten Haltestelle erfolgt eine 
weitere Aufwertung. Unter diesem Aspekt und unter Beachtung der bereits auf der Grundlage 
der Planfeststellung zu großen Teilen entfernten Kleingartenanlagen ist auch die Nutzungs-
aufgabe der noch vorhandenen Teilfläche zum Zwecke gewerblicher Bebauung städtebaulich 
angemessen. 
Das Gewerbegebiet ist eingeschränkt hinsichtlich des zulässigen Störgrades der Betriebe und 
Anlagen. Aufgrund der südlich befindlichen Wohnnutzung sind hier nur nicht wesentlich stö-
rende Gewerbebetriebe zulässig. Ausgeschlossen wurden außerdem Lagerplätze, Tankstellen 
und Vergnügungsstätten. Diese Nutzungsausschlüsse erfolgen unter Beachtung der städte-
baulich erwünschten hochwertigeren Bebauung. 
Ebenfalls weitgehend ausgeschlossen sind Einzelhandelsbetriebe. Hier erfolgt eine Übernah-
me der bereits bestehenden Regelung des rechtverbindlichen einfachen Bebauungsplanes Nr. 
206-3 „An der Steinkuhle Ost“. In Umsetzung des „Magdeburger Märktekonzeptes“ zur Steue-
rung der Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben soll hier zur Stärkung und zum Schutz der im 
Umfeld bestehenden Nahversorgungszentren die verbrauchernahe Versorgung gesichert wer-
den. Zulässig ist deshalb im geplanten Gewerbegebiet nur solcher Einzelhandel, welcher im 
Zusammenhang mit auf dem jeweiligen Grundstück befindlichen produktivem Gewerbe steht. 
 
7.1.2 Gemeinbedarfsfläche 1 Schule  
Nach Einzug des Editha-Gymnasiums am Standort Lorenzweg 79 soll dieser Schulstandort 
gesichert und erweitert werden. Neben der Sanierung der drei Bestandsgebäude soll ein An-
bau im Süden auf derzeitigem Schulhofgelände erfolgen für die Errichtung eines Mehrzweck-
raums (Aula). Dafür sollen im westlichen Bereich Gebäude abgebrochen werden und zu 
Schulhof und Sportanlagen umgebaut werden. Für den Schulsport sollen sowohl die beste-
hende nördliche Sporthalle auf der Gemeinbedarfsfläche 3 als auch der Neubau der Dreifeld-
sporthalle auf der Gemeinbedarfsfläche 4 genutzt werden. 
Die Erschließung des Schulgeländes erfolgt über den Lorenzweg, Stellplätze für Lehrer sind 
im Süden (erschlossen über das Gelände des Baudezernates) geplant. 
Die zulässigen Nutzungen gemäß textlicher Festsetzung 1.1. sind auf die Erfordernisse hin-
sichtlich Schule, Sport und Betreuung der Schüler abgestimmt. 
 
7.1.3 Gemeinbedarfsfläche 2 Verwaltung 
Für die Gemeinbedarfsfläche 2 erfolgt eine Sicherung der bestehenden Nutzung. Hier besteht 
seit vielen Jahren der Verwaltungssitz des Baudezernates, diese Nutzung soll fortgeführt wer-
den. 
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7.1.4 Gemeinbedarfsfläche 3 Sport 
Die Gemeinbedarfsfläche 3 Sport dient der Sicherung der Bestandsnutzung Sporthallen. Die 
Flächenabgrenzung erfolgt sehr knapp, die Stellplätze für diese Nutzung sind auf der Gemein-
bedarfsfläche 2 Verwaltung mit untergebracht (resultiert aus der ursprünglich einheitlichen 
Nutzung). 
 
7.1.5 Gemeinbedarfsfläche 4 Sport 
Diese Gemeinbedarfsfläche dient der Neuerrichtung einer multifunktionalen Sporthalle (Drei-
feldsporthalle) als Ersatzneubau für die Hermann-Gieseler-Halle. Diese Sporthalle hat eine 
Zuschauerkapazität von 1.048 Plätzen für normale Nutzung ohne Sportebene. Zusätzlich kön-
nen 300 Sitzplätze bei Nutzung der Sportebene für z.B. Boxveranstaltungen geschaffen wer-
den. Neben der sportlichen Nutzung für Vereine und Wettkampfbetrieb ist die Halle auch für 
den Schulsport des Editha-Gymnasiums vorgesehen. Außerdem kann die Halle für Sonder-
veranstaltungen genutzt werden.   
Als neue Erschließungsachse ist angrenzend an die vorhandenen Schulsporthallen und den 
Parkplatz des Baudezernates ein kombinierter Fahr- und Gehweg in Nord-Süd-Richtung ge-
plant. Der Autoverkehr wird über die Albert-Vater-Straße/ An der Steinkuhle und den Lorenz-
weg über die neu geschaffene Zufahrtsstraße an die Parkplätze geleitet. Die Zufahrt erfolgt bei 
Veranstaltungen von Norden und Süden, außerhalb von Veranstaltungen wird die Durchfahrt 
abgepollert und bleibt nur für Fußgänger und Radfahrer nutzbar.  
Die Freifläche in Richtung Lorenzweg wird als Grünfläche gestaltet und dient zur Versickerung 
des Regenwassers der Halle. Dazu werden entsprechende unterirdische Versickerungsanla-
gen eingebaut. Die höhenmäßige Einordnung des Gebäudes ist abhängig von den bestehen-
den Baugrundverhältnissen. Die Sportebene befindet sich unterhalb der Geländeoberfläche.  
Der anfallende Aushub soll zum Höhenausgleich und ebenerdiger Anbindung der Zuschauer-
ebene wieder aufgefüllt werden. Der Zugang zur Sporthalle ist ebenerdig in der Zuschauer-
ebene angeordnet. Das Gelände muss dafür um ca. 1,50 m erhöht werden. Die Anbindung 
des Geländes an das Höhenniveau der Halle und der angrenzenden Grundstücke erfolgt 
durch entsprechende Geländeprofilierung sowie über Treppenanlagen zur Schulsporthalle und 
Treppen und eine Rampe in Richtung Baudezernat.   

7.2 Maß der baulichen Nutzung 
Für die Gemeinbedarfsflächen 1, 2 und 3 erfolgen im Wesentlichen bestandsschützende Fest-
setzungen. Durch die enge Abgrenzung der Gemeinbedarfsfläche 3 Sport für die vorhandenen 
beiden Sporthallen ergibt sich das Erfordernis einer GRZ von 0,8. Für alle anderen Gemein-
bedarfsflächen gilt eine zulässige GRZ von 0,3. Diese Begrenzung der Überbauung verfolgt 
das Ziel, den derzeitigen Charakter der lockeren und stark durchgrünten Bebauung zu erhal-
ten und fortzuentwickeln. Diese Beschränkung erfolgt auch unter Berücksichtigung der Bedeu-
tung des Gebiets als Kaltluftentstehungsbereich und anteilig als Lage innerhalb von Frischluft-
schneisen. Aufgrund dieser Bedeutung erfolgt auch die Reduzierung der zulässigen GRZ von 
0,4 für das eingeschränkte Gewerbegebiet. Das Baufeld GEe liegt teilweise innerhalb einer 
stadtklimatischen Baubeschränkungszone. 
In den Baugebieten GB1 und GB 4 darf die Grundflächenzahl von 0,3 auf bis zu 0,6 über-
schritten werden durch Stellplätze, Garagen, Nebenanlagen und sonstige Flächenbefestigun-
gen. Dies ist erforderlich zur Umfeldgestaltung und Erschließung der geplanten Sporthalle und 
für den Schulbereich gemäß den bereits vorliegenden Ausführungsplanungen. 

7.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 
Eine Bauweise wird für keines der Baugebiete bzw. keine der Gemeinbedarfsflächen festge-
setzt. Es besteht hierfür aufgrund der beabsichtigten und vorhandenen Bebauung und Nut-
zung kein städtebauliches Erfordernis. 
 
7.3.1 Gemeinbedarfsflächen 
Die überbaubaren Grundstücksflächen der Gemeinbedarfsflächen 2 Verwaltung und 3 Sport 
orientieren sich an den vorhandenen Haupt- und Nebengebäuden und berücksichtigen gerin-
ge Erweiterungsmöglichkeiten. 
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Für die Gemeinbedarfsfläche 1 Schule erfolgte im Süden eine Erweiterung der überbaubaren 
Grundstücksfläche über den Bestand hinaus, hier wurde die bereits bestehende Planung für 
die Errichtung eines Anbaus an die vorhandenen Schulgebäude berücksichtigt. 
Das Baufeld für die Gemeinbedarfsfläche 4 Sport wurde unter Beachtung der vorliegenden 
Ausführungsplanung für diesen geplanten Neubau festgesetzt. 
 
7.3.2 Eingeschränktes Gewerbegebiet 
Die Baufläche des eingeschränkten Gewerbegebietes liegt anteilig in einem ökologischen 
Baubeschränkungsbereich (Anteil der noch bestehenden Kleingartennutzung). Die neu fest-
gesetzte überbaubare Grundstücksfläche ist etwa so groß, wie der vorhandene Garagenhof, 
allerdings günstiger gelegen in Bezug auf die Wirkungsweise der Kaltluftschneise, welche die 
Baubeschränkungszone begründet. Diese verläuft von Westen kommend nach Osten, so dass 
bei Planrealisierung eine Verbesserung des Abflusses der Kaltluft nach Osten entstehen kann. 
Mit dem 2. Entwurf zum B-Plan wurde die überbaubare Grundstücksfläche nochmals geän-
dert, um eine aus naturschutzfachlicher Sicht unbedingt erhaltenswerte Eibe festzusetzen. 
Damit endet das Baufeld im Osten 20 m vor der B-Plan-Grenze, und das Baufeld wurde etwas 
nach Norden erweitert, so dass die zulässige GRZ von 0,4 auch ausgeschöpft werden kann. 
Unter Beachtung der vom Stadtrat beschlossenen Baubeschränkungsbereiche wäre nur noch 
die Fläche des derzeitigen Garagenhofes als Gewerbegebiet zu planen. Hier ist allerdings 
festzustellen, dass der ökologische Baubeschränkungsbereich hier definiert wurde auf der 
Grundlage der Bestandsnutzung. Somit engt sich die Kaltluftschneise, welche die Begründung 
für den ökologischen Baubeschränkungsbereich bildet, hier deutlich ein, der Garagenhof bildet 
ein Strömungshindernis. 
Es wurde deshalb planerisch eine Anpassung dahingehend vorgenommen, dass bei Abbruch 
des Garagenhofes und Neubebauung für Gewerbe ein Gebäude nur direkt an der Albert-
Vater-Straße „im Windschatten“ der westlich bestehenden Gebäude zulässig sein wird. Damit 
vergrößert sich nördlich entlang der Steinkuhle der von Bebauung frei zu haltende Bereich und 
die Kaltluftschneise wird hier größer.  

7.4 Stellplätze, Garagen, Nebenanlagen       
Soweit vorhanden oder aus den parallel laufenden Planungen für die Gemeinbedarfsflächen 
wurden Stellplatzflächen festgesetzt. Es erfolgt jedoch kein Ausschluss zur Errichtung von 
Stellplätzen auf den sonstigen Bauflächen, da ein städtebauliches Erfordernis für besondere 
Regelungen nicht gegeben ist.  
Festsetzungen zu Nebenanlagen sind ebenfalls städtebaulich nicht erforderlich. 

7.5 Verkehrserschließung 
Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die Steinkuhle und den Lorenzweg. Der Lorenzweg 
ist komplett ausgebaut mit Seitenbahnen und öffentlichen Stellplätzen. 
Die Steinkuhle ist ebenfalls neu ausgebaut, hat jedoch nur im nördlichen Bereich einen Geh-
weg, auf der Südseite fehlt dieser. Deshalb wurde hier eine Verbreiterung der Verkehrsfläche 
auf der Südseite planerisch so vorgesehen, dass angrenzend an den vorhandenen Fahrbahn-
rand eine 2 m breite Gehbahn plus Sicherheitsstreifen errichtet werden kann. Dies wird unter 
Beachtung der geplanten neuen Sport- und Mehrzweckhalle auf der Gemeinbedarfsfläche 4 
und unter Beachtung der geplanten Gewerbegebietsfläche in Bezug auf die zu erwartenden 
Fußgänger von den südlich an der B1 gelegenen Haltestellen des ÖPNV (Bus und Straßen-
bahn) für erforderlich erachtet. 
Die Erschließung für den öffentlichen Personennahverkehr wird sich verbessern mit Errichtung 
der im Bau befindlichen 2. Nord-Süd-Verbindung der Straßenbahn, welche östlich unmittelbar 
mit der Trasse und einer geplanten Haltestelle südlich des Lorenzweges anschließt. 
Die Erschließung der Gemeinbedarfsfläche 2 Verwaltung ist weiterhin von der bestehenden 
Zufahrt von der Steinkuhle aus vorgesehen. Diese Zufahrt dient außerdem der Erschließung 
der Gemeinbedarfsfläche Sport 3 (bestehende Sporthallen). Auch die Gemeinbedarfsfläche 1 
Schule wird verkehrlich von Süden erschlossen. Hier ist eine Stellplatzanlage für die Lehrer 
geplant und auch die Müllentsorgung soll von bzw. nach Süden erfolgen. Die Anlieferzufahrt 
hingegen ist von Norden aus vorgesehen. Die Zuwegung für die Schüler ist ebenfalls aus-
schließlich von Norden aus vorgesehen.  
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Die Gemeinbedarfsfläche Sport 4 soll im Fall von Veranstaltungen von Norden über den Lo-
renzweg und von Süden über die Steinkuhle erschlossen werden. Entlang einer in Nord-Süd-
Richtung westlich der Dreifeldsporthalle geplanten Erschließungsachse sind auch Besucher-
stellplätze geplant sowie Busstellplätze. Diese Achse wird jeweils im Norden und im Süden 
abgepollert und soll nicht für den sonstigen Fahrzeugverkehr nutzbar sein, sondern nur für 
Fußgänger und Radfahrer auch unabhängig von Veranstaltungen ständig nutzbar sein.  Im B-
Plan wurde eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der vorgenannten Zielstel-
lung festgesetzt. Dies erfolgt auch in Umsetzung eines Änderungsantrages des Stadtrats zum 
Entwurf des Bebauungsplanes.  
Damit wird das Plangebiet bis auf das eingezäunte Schulgelände weitgehend durchlässig ge-
staltet werden. So kann nördlich der neuen Sporthalle eine Querung der Gemeinbedarfsfläche 
4 Sport erfolgen und der Zugang von der gegplanten Straßenbahnhaltestelle zu den Gemein-
bedarfsflächen 2 Verwaltung und 3 Sport erfolgen. Auch eine barrierefreie Anbindung ist über 
eine geplante Rampe vorgesehen. 
Die südlich der geplanten Sporthalle geplanten Stellplätze (VIP und Beschäftigte) erhalten 
eine Grundstückszufahrt von der Steinkuhle aus. 
Der im Westen vorhandene öffentliche Weg bleibt ebenfalls bestehen und wird planerisch ge-
sichert. 

7.6 Ver- und Entsorgung 
Von den im Plangebiet bereits vorhandenen Leitungen der einzelnen Versorgungsmedien 
ausgehend, kann die Verlegung der neu erforderlichen Ver- und Entsorgungsanlagen erfol-
gen. 
 
Die Niederschlagsentwässerung für die neu zu bebauenden Flächen soll durch entsprechende 
Versickerungsanlagen vor Ort erfolgen. Hierzu sind bereits Planungen erfolgt. Für die Nieder-
schlagswasserentsorgung der Gemeinbedarfsfläche GB1 ist eine Versickerungsanlage im 
westlichen Grundstücksbereich geplant, für die Gemeinbedarfsfläche GB4 ist ebenfalls eine 
Versickerungsanlage geplant im nördlichen Bereich. 

7.7  Grünflächen / grünordnerische Festsetzungen  
Im Ergebnis der vorgenannten Baumbestandsaufmessung und –bewertung wurden Einzelge-
hölze und Baumgruppen festgesetzt. 
Entlang des Lorenzweges, welcher das Plangebiet im Norden eingrenzt, befindet sich eine 
zweireihige Allee. Zentral im Plangebiet gelegen verläuft von Norden nach Süden eine einrei-
hige Gehölzanpflanzung. Beide Gehölzanpflanzungen sind laut Definition als Allee zu be-
zeichnen und fallen somit unter den Alleenschutz gemäß § 21 NatSchG LSA. Alleen und ein-
seitige Baumreihen sind gesetzlich geschützt. Die Beseitigung sowie alle Handlungen, die zu 
deren Zerstörung, Beschädigung oder nachteiligen Veränderungen führen können, sind verbo-
ten. Die Allee und die einseitige Baumreihe sind als Geschützte Landschaftsbestandteile un-
bedingt zu erhalten. 
Neu festgesetzt zum Erhalt wurde im 2. Entwurf eine Eibe als Einzelbaumfestsetzung im Bau-
gebiet GEe. Dies erfolgte im Ergebnis der Abwägung nach entsprechender fachlicher Bewer-
tung und Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde. 
Als öffentliche Grünflächen wurde das vorhandene Wege- und Straßenbegleitgrün an der 
Einmündung Steinkuhle/ Albert-Vater-Straße sowie entlang des Fuß-Radweges am westlichen 
Plangebietsrand festgesetzt.  
Eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen wurde 
an der Nordseite des Gewerbegebietes parallel zur Steinkuhle festgesetzt. Diese Maßnahme 
soll der Aufwertung des Straßenraumes und der Verbesserung des Mikroklimas dienen. 
Eine große Pflanzgebotsfläche wurde im Bereich der geplanten Gemeinbedarfsfläche Sport 4 
festgesetzt. Diese dient u.a. als Standort für Ersatzpflanzungen, aber auch der Versickerung 
von Regenwasser sowie zur gestalterischen Aufwertung des Umfelds der geplanten Dreifeld-
sporthalle. 
Neu festgesetzt wurde im 2. Entwurf eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im südwestlichen Bereich der Gemeinbedarfs-
fläche GB2 Verwaltung. Diese Fläche wurde erforderlich als Ausgleichsmaßnahme für die 
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Eingriffe, welche bei Umsetzung der Bebauung des Baugebietes GEe entstehen, da hier noch 
Kleingartenflächen bestehen. Die entsprechende Bilanzierung nach dem „Magdeburger Mo-
dell“ ist Anlage der Begründung. 

7.8 Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise 
Folgende Inhalte werden gem. § 9 (6) BauGB in den Bebauungsplan nachrichtlich übernom-
men: 
Es wird im Planteil B auf die Entwässerungssatzung und auf die Baumschutzsatzung der Lan-
deshauptstadt Magdeburg verwiesen.  
Zum Umgang mit Niederschlagswasser wird im Planteil B unter Hinweise auf die gültige Ent-
wässerungssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg verwiesen. § 5 Abs.2 der Entwässe-
rungssatzung regelt, dass Niederschlagswasser in geeigneten Fällen auf dem Grundstück zu 
versickern ist. Der Grundstückseigentümer hat nach Maßgabe der AEB (Abwasserentsor-
gungsbedingungen) das Recht, sein Grundstück an die öffentlichen Abwasseranlage zur Ent-
sorgung von Niederschlagswasser anzuschließen, wenn betriebsfertige Abwasserkanäle vor-
handen sind. Dieses Recht steht dem Grundstückseigentümer nicht zu, wenn die Möglichkeit 
besteht, das Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu versickern. Der Grundstückseigen-
tümer hat das Nichtbestehen dieser Möglichkeit mit nachprüfbaren Unterlagen nachzuweisen.  
Die Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg konkretisiert mit dieser Rege-
lung die Vorgaben des § 55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und des § 79b Wassergesetz 
Sachsen-Anhalt (WG LSA) zur Niederschlagswasserbeseitigung.  
 
Die Baumschutzsatzung ist in allen Fällen anzuwenden, wo nicht explizit durch Festsetzung 
zum Erhalt geschützte Gehölze für Neubebauungen oder sonstige Nutzungen gefällt werden 
sollen. Zuständig für die Prüfung entsprechender Anträge ist die untere Naturschutzbehörde. 
 
Außerdem sind im Planteil B Hinweise auf den bestehenden Kampfmittelverdacht, unerwartet 
freigelegte archäologische Funde und das Auffinden von schädlichen Bodenveränderungen 
gegeben. Diese Hinweise gelten grundsätzlich für das gesamte Stadtgebiet.  
Verwiesen wird weiterhin auf die Einsehbarkeit von Rechtsvorschriften, auf welche mit Fest-
setzungen und Hinweisen im Plan verwiesen wird. 
Ein weiterer Hinweis betrifft die im Plan dargestellten Leitungen der Ver- und Entsorgungsun-
ternehmen. Hier gelten ebenfalls zu beachtende Vorschriften hinsichtlich der Schutzstreifen für 
diese Leitungen. 
Zu beachten ist außerdem der Bodenschutz im Sinne erforderlichen Bodenauftrags zur Ge-
staltung von Grün- und Freiflächen. 
 
 
 
8. Umweltrechtliche Belange 
 
Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur- und Landschaftsschutzes, im Sin-
ne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind bei der Planaufstellung angemessen zu berücksichtigen.  
Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt, der im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a (1) Nr. 2 BauGB aufgestellt wird (s. Pkt. 5 der Begründung), wird von 
einer Umweltprüfung gemäß § 13 (3) BauGB abgesehen. Aufgrund der Größe des Plangebie-
tes wurde eine Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich, diese ist Anlage zur Begründung. 
Durch die Planaufstellung werden keine umweltrechtlichen Belange wesentlich berührt. Es 
bestehen keine Schutzgebiete, es bestehen keine Anhaltspunkte hinsichtlich des Vorkom-
mens besonders geschützter Arten. Mit der Planung soll kein Vorhaben begründet werden, 
welches einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf.  

8.1 Schutzgebiete / Schutzobjekte / Biotope 
Entlang des Lorenzweges, welcher das Plangebiet im Norden eingrenzt, befindet sich eine 
zweireihige Allee. Zentral im Plangebiet gelegen verläuft von Norden nach Süden eine einrei-
hige Gehölzanpflanzung. Beide Gehölzanpflanzungen sind laut Definition als Allee zu be-
zeichnen und fallen somit unter den Alleenschutz gemäß § 21 NatSchG LSA. Alleen und ein-
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seitige Baumreihen sind gesetzlich geschützt. Die Beseitigung sowie alle Handlungen, die zu 
deren Zerstörung, Beschädigung oder nachteiligen Veränderungen führen können, sind verbo-
ten. Die Allee und die einseitige Baumreihe sind als Geschützte Landschaftsbestandteile un-
bedingt zu erhalten. 

8.2 Landschaftsbild 
Das Gebiet befindet sich im städtischen Übergangsbereich mit Mischnutzungen und ist west-
lich des Magdeburger Rings gelegen als anthropogen überformt zu bezeichnen.  
Parallel zur einseitigen Baumreihe steht eine weitere Baumreihe, welche als ortsbildprägender 
Bestandteil gleichermaßen in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde als unbedingt 
erhaltenswert eingestuft wurde. Im Plangebiet stehen zwei Bestandsturnhallen. Die Pappelrei-
he östlich der nördlicheren Turnhalle wurde ebenfalls als erhaltenswert eingeordnet. Aufgrund 
der bereits vorliegenden Entwurfsplanung für die Neubebauung ohne Gehölzerhalt erfolgte 
dennoch keine Festsetzung zum Baumerhalt. 
Laut § 1 (5) BauGB i.V.m. § 1 BNatSchG sind Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und 
Landschaft zu erhalten. Die angestrebte Bebauung fügt sich in Eigenart und Nutzung ergän-
zend in den Bestand ein. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Planziele nicht 
negativ auf das bestehende Ortsbild ausprägen. Somit wird sich die zukünftige Bebauung 
nicht negativ auf das Schutzgut Landschaft auswirken. 
Die als erhaltenswert eingestuften Bäume werden unter Punkt 8.6 aufgeführt. 

8.3 Luft und Klima 
Zur aktuellen klimaökologischen Einordnung der betreffenden Fläche wurde „Klimaanalyse 
Magdeburg – Klima- und immissionsökologische Funktionen und Planungsempfehlungen“ 
herangezogen sowie die Beschlussfassung des Stadtrates zu den stadtklimatischen Baube-
schränkungsbereichen beachtet. 
Die betreffende Fläche wird einerseits als bedeutendes Frisch-/Kaltluftliefergebiet und ande-
rerseits als lokaler Luftaustauschbereich erkannt (siehe Punkt 6.5). Folgende Planungsemp-
fehlungen ergeben sich aus der Klimaanalyse: Erhalt eines möglichst großen Grün- und Frei-
flächenanteils und nach Möglichkeit Vernetzungen von  benachbarten Flächen, um die Aus-
gleichsleistung weitestgehend zu erhalten, Vermeidung von Austauschbarrieren, um die Luft-
austauschfunktion zukünftig zu gewährleisten. 
Die Baubeschränkungsfläche wurde im Planentwurf gemäß der Vernetzungsempfehlung an-
gepasst derart, dass das Baufeld des Gewerbegebietes parallel zur Albert-Vater-Straße mit 
nur 60 m Tiefe ab Straße festgesetzt wurde. Es reicht zwar in den als Baubeschränkungsbe-
reich festgelegten Teil der Gärten, dafür ist jedoch in der Flucht des westlich bestehenden 
Tankstellengebäudes zukünftig der nördliche Teil des derzeitigen Garagenhofes nicht mehr 
bebaubare Grundstücksfläche und somit zur Verbesserung des Durchflusses der Kaltluft ge-
eignet. Die „Einschnürung“ der Kaltluftleitbahn wird somit deutlich geringer, die Flächengröße 
des Baubeschränkungsbereichs im Geltungsbereich des Bebauungsplanes bleibt etwa gleich. 

Die relativ geringen Kennziffern zur zulässigen Versiegelung insbesondere im Bereich der 
Gemeinbedarfsfläche 2 berücksichtigen die klimatische Funktion des Gebietes. 

Durch die vorhandene und geplante Bebauung werden lufthygienisch belastende Emissionen 
vermieden. Strömungsbarrieren werden durch die festgesetzte Bauweise teilweise vermieden. 
Die zum Erhalt von Natur und Landschaft festgesetzten Grünflächen wirken sich positiv auf 
dem Luftaustausch aus. 

8.4 Boden / Grundwasser 
Bei anstehendem Boden handelt es sich um Schwarzerde / Lößlehm. Diese Böden verfügen 
über hohes Sorptionsvermögen bei hoher Feldkapazität und hoher Verdichtungsneigung. 

 Wegen der vorherigen Nutzung wurde der ursprüngliche Bodentyp teilweise abgetragen. 
 Mit der geplanten Bebauung wird der vorhandene Zustand nicht verschlechtert, die Auswir-

kungen auf das Schutzgut Boden / Grundwasser werden als neutral eingestuft. 
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8.5 Geschützte Arten 
Innerhalb der Geltungsbereichsgrenze des Plangebietes wurde eine Stadtbiotoptypen-
kartierung nach dem modifizierten Kartierschlüssel des Landes Sachsen Anhalt durchgeführt. 
Die Betroffenheit sonstiger naturschutzrechtlicher Sondergebiete und -objekte, wie Flora-
Fauna-Habitat Schutzgebiete, geschützte Biotope nach § 30 NatSchG LSA, Naturschutz- und 
Landschaftsschutzgebiete sowie das Vorkommen besonders geschützter Arten ist nicht be-
kannt.  

8.6 Baumbestand 
Es erfolgte eine Erfassung des Baumbestandes. Der Baumbestandkartierung des Untersu-
chungsgebietes liegt der Vermessungsplan vom Januar 2018 zugrunde, aus dem die Lage der 
Bäume sowie die Baumphysiologischen Kriterien  hervorgehen. Die Bestandskartierung ist als 
Anlage der Begründung beigefügt.  
Die Satzung zum Schutz des Baumbestandes als geschützter Landschaftsbestandteil in der 
Landeshauptstadt Magdeburg – Baumschutzsatzung vom 06.02.2009 ist zu beachten. In der 
als Anlage der Begründung beigefügten Baumkartierungstabelle sind alle erhaltenswerten 
Bäume aufgeführt. 

8.7 Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 
Das Plangebiet umfasst eine Gesamtgröße von mehr als 2 ha und weniger als 7 ha. Wegen 
der Größe von mehr als 20.000 m2  findet der §13a (2) Nr.4 BauGB keine Anwendung.  
Das Plangebiet steht in einem stadträumlichen und infrastrukturellen Zusammenhang, die vor-
handen baulichen Anlagen werden teilweise von brachgefallenen Sport- und Bauflächen um-
rahmt. Aufgrund der vorhandenen Infrastruktur sowie der bestehenden und unmittelbarer Nä-
he entstehenden verkehrlichen und medientechnischen Erschließung sind die Voraussetzun-
gen für eine Neubebauung vorhanden. Diese für die Umsetzung des Bauvorhabens notwendi-
gen Eingriffe sind bedingt durch die ehemalige Nutzung bereits vor der Erstellung des B-
Planes erfolgt.  
Auf eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung kann somit gemäß § 1a (§) S. 6 Bau GB verzichtet 
werden. 
Ausgenommen hiervon ist die Fläche der ehemaligen Kleingartenanlage „Tillys Höhe“, welche 
jetzt Bestandteil des geplanten Baugebietes GEe wurde.  
Für die Teilfläche des GEe wurde deshalb mit der Erstellung des 2. Entwurfs zum B-Plan eine 
Eingriffsbewertung und –bilanzierung vorgenommen und die Ergebnisse führten zur Festset-
zung einer Maßnahmenfläche im Bereich der Gemeinbedarfsfläche GB2. Hier solle eine der-
zeitige Rasenfläche durch Anpflanzung von Gehölzinseln aufgewertet werden. Die entspre-
chende Bilanzierung ist Anlage zur Begründung. 

8.8 Immissionsschutz 
Zur Planung wurde 2011 ein schalltechnisches Gutachten erstellt von ECO Akustik Ingenieur-
büro für Schallschutz, Barleben (Gutachten ECO 10063 vom 11.02.2011). Diese Gutachten 
wurde jedoch beauftragt und erstellt unter der Maßgabe, im nördlichen Plangebiet Allgemeine 
Wohngebiete festzusetzen. Dieses Ziel wird nicht mehr verfolgt. Es sind keine Nutzungen im 
Geltungsbereich festgesetzt, welche eine Schutzbedürftigkeit gegenüber den Verkehrsemissi-
onen des Magdeburger Ringes bzw. der Albert-Vater-Straße aufweisen würden. 
Das Gewerbegebiet an der Nordseite der Albert-Vater-Straße wurde als eingeschränktes Ge-
werbegebiet festgesetzt. Hier sind nur solche Betriebe und Anlagen zulässig, welche keine 
wesentliche Störwirkung aufweisen. Dies ist begründet in der südlich gegenüberliegenden 
Wohnbebauung. 
Durch die Planaufstellung werden somit keine wesentlichen neuen Lärmbelastungen begrün-
det. 

8.9 Altlasten 
Für das Plangebiet liegen keine Erkenntnisse zu Altlasten vor. Unter Punkt 6.7 der Begrün-
dung sind weitere Ausführungen zum Bodenschutz enthalten, ebenso im Planteil B des Be-
bauungsplanes. 
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9. Planverwirklichung  
 
Die Planrealisierung berührt hinsichtlich der Gemeinbedarfsflächen den Aufgabenbereich der 
Landeshauptstadt Magdeburg. Sowohl für die Sanierung und Aufwertung der Gemeinbedarfs-
fläche Schule als auch für die Neubebauung der geplanten Dreifeldsporthalle im Bereich der 
Gemeinbedarfsfläche 4 Sport gibt es Planungen im Zuständigkeitsbereich des Kommunalen 
Gebäudemanagements, die durch den Stadtrat mit entsprechenden Beschlüssen zur Planung 
und Finanzierung unterlegt sind.  
Die Bebauung des eingeschränkten Gewerbegebietes kann erst nach Nutzungsaufgabe der 
vorhandenen Garagenanlage erfolgen. Ein Zeitplan hierfür besteht noch nicht. Mit der Bebau-
ung der Gewerbegebietsfläche entsteht auch das Erfordernis der Umsetzung der Ausgleichs-
maßnahme im Baugebiet GB2 durch den Eingriffsverursacher. Die Herstellung der Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist 
über einen städtebaulichen Vertrag zu regeln. 
Die festgesetzte Verbreiterung der Steinkuhle nördlich des Gewerbegebietes ist in Zuständig-
keit der Landeshauptstadt Magdeburg umzusetzen. Hier ist ein Fußweg erforderlich, um eine 
sichere Zuwegung zur geplanten Sporthalle zu gewährleisten. Die Finanzierung ist noch nicht 
geklärt. 
 
 
10. Wesentliche Auswirkung der Planung, Folgekosten 
 
Mit der Planrealisierung erfolgt eine Aufwertung des gesamten Standortes. Es entsteht eine 
großflächige, geordnete Gemeinbedarfsfläche aus verschiedenen Nutzungen. 
Die Finanzierung der Bebauung bzw. Sanierung der Gemeinbedarfsflächen ist durch entspre-
chende Stadtratsbeschlüsse gesichert. 
 
Zusätzliche Folgekosten entstehen in geringem Umfang für den neu anzulegenden Gehweg 
an der Steinkuhle im Bereich der Gewerbegebietsfläche. Hier sind ca. 250 m² neue öffentliche 
Verkehrsfläche geplant. Bei 2,75 €/a,m² ergeben sich zusätzliche 687,50 € pro Jahr an Folge-
kosten. 
Weitere neue Folgekosten entstehen für die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
zwischen Steinkuhle und Lorenzweg westlich der neuen Baufläche für Gemeinbedarf Sport. 
Hier sind 1.700 m² neue Verkehrsfläche geplant, was weitere 4675 €/a an Folgekosten ergibt.  
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11. Flächenbilanz 
 

Nutzungsart Teilfläche  Gesamtfläche  

Gemeinbedarfsfläche 1 - Schule   25.810 m² 

Gemeinbedarfsfläche 2 - Verwaltung 
 

25.110 m² 

davon: Fläche mit Bindung zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern 3.010 m² 
 GB 3 - Sport   4.510 m² 

GB 4 - Sport 14.350 m² 

davon: Fläche mit Bindung zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern 3.730 m² 

Gemeinbedarf gesamt   69.780 m² 

Eingeschränktes Gewerbegebiet   
davon: Fläche mit Bindung zum Erhalt und Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern 800 m²   

GE gesamt   7.350 m² 

Ver- und Entsorgung Gas 3.060 m²   

Ver- und Entsorgung Wertstoffcontainer 20 m²   

Ver- und Entsorgung Fernwärme 1400 m²  

Ver- und Entsorgung Elektro 100 m²   

Ver- und Entsorgung gesamt   3.250 m² 

Straßenverkehrsfläche öffentlich 6.580 m²   

Verkehrsfläche Fuß-/Radweg 1.120 m²   

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, neu 1.700 m²  

Verkehrsflächen gesamt   9.400 m² 

Grünfläche gesamt   4.010 m² 

206-2 Vorentwurf gesamt   93.800 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
 
Biotoptypenkartierung 
Baumkartierung 
Liste Gehölzbestand 
Vorprüfung des Einzelfalls 
Eingriffsbewertung für Baugebiet GEe mit Maßnahmenplan 
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